
faschistischen und demokratischen Forderungen, die nach der Zerschlagung 
des Hitlerfaschismus auf der Tagesordnung standen und deren Durchsetzung 
unter den heutigen Bedingungen aktueller ist denn je.
Die vernünftigen, real denkenden und humanistischen Kräfte in der Bun
desrepublik übersehen dabei sicherlich nicht, daß in einigen Bestimmungen 
der westdeutschen Verfassung die Revanche- und Expansionspolitik des 
Monopolkapitals niedergelegt ist. Diese reaktionären Verfassungsbestimmun
gen werden als Barriere gegen die Normalisierung der Beziehungen zwi
schen beiden deutschen Staaten, gegen die Anerkennung der Realitäten und 
gegen die europäische Sicherheit benutzt. Die in der Präambel ausgedrückte 
Alleinvertretungsanmaßung, der in der Verfassung fixierte Versuch, den 
Geltungsbereich des Grundgesetzes auf die DDR und andere sozialistische 
Länder auszudehnen und die Bürger anderer Staaten der Jurisdiktion des 
Bonner Regimes zu unterwerfen, sind gegen das Völkerrecht, gegen europä
ische Sicherheit und gegen die Friedensinteressen der westdeutschen Bevöl
kerung selbst gerichtet.
Außerdem machen sich diese Alleinvertreter nun schon vor aller Welt 
lächerlich. Sie gleichen bestenfalls den davongejagten Habsburgern, die 
heute noch Anspruch auf den österreichischen Thron erheben. Wenn etwas 
an der westdeutschen Verfassung geändert werden soll, dann müssen diese 
völkerrechtswidrigen und antidemokratischen Bestimmungen aus dem 
Grundgesetz verschwinden.
Der Kampf für demokratische Rechte des Volkes und zur Verteidigung der 
bürgerlich-demokratischen Grundsätze der westdeutschen Verfassung kann 
nur dann erfolgreich sein, wenn die verhängnisvolle Politik und Herrschaft 
des Monopolkapitals überwunden wird, auf deren Altar alle Lebensrechte 
des Volkes geopfert werden. Sicherheit, Rechte für das Volk und sozialer 
Fortschritt können nur mit einer grundlegenden Wende der Innen- und 
Außenpolitik des westdeutschen Staates durchgesetzt werden.
Gegenüber diesem Regime gestalten wir in der Deutschen Demokratischen 
Republik Schritt für Schritt gemeinsam und unbeirrt unsere sozialistische 
Gesellschafts- und Staatsordnung, in der die wirksame Demokratie für das 
werktätige Volk unter Führung der Arbeiterklasse verwirklicht wird. Da
mit schaffen wir das Beispiel, mit dem wir — getragen von hoher Verant
wortung — auch den friedliebenden Bürgern Westdeutschlands den Weg in 
eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus weisen.

V. Die sozialistische Verfassung der DDR — Grundgesetz für eine Politik 
des Friedens, der Demokratie, des Sozialismus und der Völkerfreundschaft

Angesichts der historisch gewachsenen Tatsachen und der von uns zu ge
staltenden Zukunft erklären wir, die Abgeordneten des Volkes der Deut
schen Demokratischen Republik, in seinem Namen:
Die Verfassung des Jahres 1949 hat uns und unserem sozialistischen deut
schen Staat gute Dienste beim Voranschreiten in eine glückliche Zukunft 
und bei der Errichtung der Fundamente des Sozialismus geleistet. Die neuen 
Bedingungen unserer gesellschaftlichen Entwicklung, die wir selbst geschaf
fen haben, die neuen Aufgaben und die weiteren Horizonte der sozialistischen 
Gesellschaft und des sozialistischen deutschen Staates erfordern die neue 
Verfassung. Gestützt auf unsere Errungenschaften, ist es jetzt unsere Auf
gabe, das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus zu gestalten. 
Es wird durch eine starke sozialistische Staatsmacht, durch die allseitige 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie, durch ein hohes Niveau und 

23 rasches Wachstum der gesellschaftlichen Produktivkräfte, durch stabile


